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BGB § 362 Abs. 1
Fortbestehen der Darlehensforderung, wenn ein zur Darlehenstilgung verwendeter Betrag zurückerstattet
werden muss

OLG Nürnberg, Urt. v. 30.03.2009 – 14 U 1058/08 (LG Nürnberg–Fürth), WM 2009, 1191 = MDR 2009, 714

Leitsatz:

Die Darlehensforderung besteht fort, wenn ein zur Darlehenstilgung verwendeter Betrag zurückerstattet
werden muss. Ein Hindernis für die Vollstreckung aus der zur Sicherung der Darlehensforderung bestellten
Grundschuld ergibt sich daraus nicht.
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